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Die Feuerwehr kämpft mit
den Tücken der Sonnenenergie

FEUERWEHR. Strom vomDach durch Sonnenlicht ist umwelt­
freundlich.Doch für die Feuerwehr stellen Photovoltaik­Anlagen
eine grosse Gefahr dar. Es gibt noch nicht einmal eineAusbildung,
wie die Feuerwehr ein Haus mit Solarstromanlage löschen soll.

CHRISTIAN DIETZ-SALUZ

Jeder Fortschritt hat eine Kehrseite.Das
bewahrheitet sich auch bei ökologischer
Energieversorgung. Die Sonnenkraft
vom Dach ins Haus zu holen, ist zwar
eine umweltfreundliche Methode zur
Stromerzeugung. Für die Feuerwehr be­
deuten Photovoltaik­Anlagen aber eine
grosse Gefahrenquelle. 300 bis 1000Volt
sind eine gesundheitsgefährdende Span­
nung. Daher müssen die Einsatzkräfte
ihre Vorgehensweise ändern.

Photovoltaik ist die direkte Umwand­
lung von Lichtenergie in elektrischen
Strom. Aber im Gegensatz zu allen an­
deren Energieträgern lässt sie sich nicht
einfach abschalten. «Solange Licht auf
die Panels scheint, steht dieAnlage unter
Strom», erklärt Peter Bösch, Stabsoffizier
der Stützpunktfeuerwehr Meilen. Selbst
Vollmond produziert genug Elektrizität
für gesundheitsbedrohliche Schläge.Erst
unterhalb des Stromtrennschalters, der
irgendwo im Haus montiert ist, kann ge­
fahrlos gearbeitet werden.

Das Dach wird Tabuzone
Es brennt in einemHaus.Als Erstes ver­
sucht die Feuerwehr, alle Menschen und
Tiere aus dem Gefahrenbereich zu ret­
ten.Nächste Priorität ist, dieAusbreitung
der Zerstörung zu verhindern – etwa ein
Übergreifen der Flammen auf unbeschä­
digte Gebäudeteile oder auf die Nach­
barschaft.Erst in dritter Instanz wird ge­
löscht. Treffen die Floriansjünger aber
auf Solarzellen, ziehen sie die taktische
Notbremse.

Der Wasserschlauch muss zum Bei­
spiel in grösserer Distanz eingesetzt wer­
den. Empfohlen wird ein Mindestab­
stand von fünfMetern beiVollstrahl und
einem Meter bei Sprühstrahl. Üblicher­
weise schlägt die Feuerwehr bei Bränden

ein Loch ins Dach oder deckt Teile da­
von ab. So wird ein Hitzestau mit Zün­
dungspotenzial vermieden. «Das geht
nicht mehr, wenn wir eine Photovoltaik­
Anlage entdecken», sagt Bösch. «Un­
möglich», fährt er fort, «Hände weg.
Unsere eigenen Leute würden sich in
grösste Gefahr begeben.» Das Dachge­
schoss wird zur Tabuzone im Einsatz.

Gefahren bekannt machen
Bösch ist selbst Anhänger der umwelt­
gerechten Energietechnik. Doch die In­
dustrie sei hier schneller vorangegan­
gen, als ihr die Feuerwehr folgen könne.
AuchWindkraftwerke mit ihrer Bauhö­
he von 50 und mehr Metern überforder­
ten die Einsatzkräfte. «Wenn der Gene­
rator oben brennt, muss die Feuerwehr
warten, bis das Ding umfällt», sagt
Bösch.

Was ihn und seine Kameraden be­
schäftigt, ist die Unwissenheit. «Wenn wir
wenigstens wüssten, dass sich am gemel­
deten Schadensort eine Photovoltaik­
Anlage befindet, dann könnten wir uns
darauf einstellen.» Der Offizier wünscht
sich daher eine Meldepflicht von Solar­
panels an die Feuerwehr. «Wir würden
sie in die Einsatzpläne eintragen, so wie
wir das auch bei Liftanlagen oder ande­
ren technischen Einrichtungen in Ge­
bäuden machen», erklärt Bösch.

Tatsächlich sind Photovoltaik­Anla­
gen nur bei den kommunalen Bauämtern
anzumelden und zu bewilligen. Eine
Weiterleitung der Pläne an die Feuer­
wehr ist nicht vorgesehen. «Aber von der
Feuerwehr erwartet man, dass sie den
Brand löscht»,meint der Meilemer Offi­
zier und runzelt die Stirn.Er erhofft sich
eine baldige Verbesserung.

Denn: «Aus Sicht der Umwelt schies­
sen die Photovoltaik­Anlagen zum
Glück wie die Pilze aus dem Boden, wir

rechnen mit einer massiven Erhöhung
der Anzahl», sagt Bösch. Das beweisen
die Bauausschreibungen in der «ZSZ»
von gestern:Fünf Baugesuche für Photo­
voltaik­Anlagen sind darin publiziert.

Daher fordert derMeilemer Feuerwehr­
offizier: «Umso mehr sollte man sich
überlegen, wie man mit der Kehrseite
der Medaille umgehen kann, wenn ein­
mal etwas passiert.»

Wenn schon Photovoltaik-Anlage auf dem Dach, dann wünscht sich die Feuerwehr eine offene Zusammenarbeit mit den Hauseigentümern, wie sie hier Stabsoffizier Peter Bösch von
der Stützpunktfeuerwehr Meilen bei Eveline Frei in Herrliberg-Wetzwil erhält. Bilder: Reto Schneider

Mit dem Trennschalter lässt sich das Kraftwerk am Dach von der Haustechnik trennen.

Rücksicht und
Vorsicht am 1. August
1. AUGUST.Der Nationalfeiertag
ist ein Sonderfall:An diesemTag
ist dasAbbrennen von Feuer­
werk gestattet.Dennoch gelten
Regeln, wie der Hauseigentü­
merverband Schweiz erinnert.

Am 1.August wie auch zu Silvester dür­
fen Feuerwerkskörper gezündet werden.
Das gilt teilweise auch während der ge­
setzlichen Ruhezeiten. Lärmbeeinträch­
tigungen imRahmen der Feierlichkeiten
zum 1. August müssen somit toleriert
werden, sofern sie das üblicheMass nicht
überschreiten, schreibt der Hauseigentü­
merverband in einer Aussendung.

Das Abbrennen von lärmendem
Feuerwerk ist allerdings auf den Natio­
nalfeiertag beschränkt. Es ist also nicht
erlaubt, Feuerwerk Tage davor oder da­
nach abzubrennen.Rund 250Unfälle mit
Feuerwerkskörpern ereignen sich durch­
schnittlich an einem 1.August.Die durch
Feuerwerkskörper verursachten Sach­
schäden an Gebäuden belaufen sich auf
rund 3,5 Millionen Franken.

Nur bis Mitternacht
Ursache ist in den meisten Fällen eine
unsachgemässe Handhabung. Es ist des­
halb unbedingt darauf zu achten, Feuer­
werkskörper so abzubrennen, dass sie
weder zu Personen­ noch zu Sachgefähr­
dungen führen. Insbesondere muss auf­
grund der Brandgefahr darauf geachtet
werden, dass das Feuerwerk nicht zu na­
he an Gebäuden, Sitzplätzen und Balko­
nen abgefeuert wird.Die fahrlässigeVer­
ursachung eines Brandes hat imÜbrigen
auch strafrechtliche Konsequenzen.

Die nachbarschaftliche Rücksichtnah­
mepflicht besteht zudem selbstverständ­
lich auch am 1. August. Das bedeutet,
dass Feuerwerk nicht während der gan­
zen Nacht abgebrannt werden darf.An­
ders als beim Jahreswechsel ist das Ab­
feuern nach Mitternacht nicht mehr zu­
lässig. Das gilt auch für Lärmbelästigun­
gen durch Festveranstaltungen im Freien.

Fahnenaushänge erlaubt
DasAufhängen von Fahnen ist in der Re­
gel gestattet. Mieter und Stockwerk­
eigentümer müssen sich allerdings be­
wusst sein, dass die Aussenflächen einer
Liegenschaft (Hausfassade, Balkon­
aussenbrüstung) im Gegensatz zum In­
nenbereich eines Balkons nicht zurMiet­
sache zählen. Somit wäre für den Aus­
hang von Fahnen in diesemBereich eine
Bewilligung des Vermieters notwendig.
Der Aushang von Fahnen ist am 1. Au­
gust allerdings aufgrund der Bedeutung
des Tages und der beschränkten Dauer
des Aushangs ohne weiteres zu tolerie­
ren. (e)

Umweltkommission
wird gebildet

ERLENBACH. Was andernorts Energie­
kommission genannt wird, soll in Erlen­
bach Umweltkommission heissen. Der
Gemeinderat hat beschlossen, ein bera­
tendes Gremium einzusetzen, das Behör­
de,Verwaltung und Bevölkerung in Um­
welt­ und Energiefragen berät.Die Kom­
mission soll «mit geeigneten Massnah­
men, aber auch mit finanziellen Mitteln
die Verwendung nachhaltiger Energien
in Erlenbach fördern und unterstützen»,
teilt der Gemeinderat mit. Ziel sei es, in
der Gemeinde den Energieverbrauch zu
reduzieren und gleichzeitig die Energie­
effizienz zu steigern.

Die Kommission soll aus drei bis fünf
Mitgliedern bestehen. Sie sollen in Er­
lenbach wohnen, über ein fundiertes
Fachwissen in den Bereichen Umwelt
und/oder Energie verfügen und willens
sein, in dieser Kommission mitzuarbei­
ten.Wer sich für diese Aufgabe interes­
siert, kann sich bis Ende August beim
Bauamt Erlenbach melden. Auskunft­
undAnsprechperson ist RomanMathieu,
LeiterTiefbau undUmwelt der Gemein­
deverwaltung Erlenbach. (zsz)


